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Fernbleiben vom Unterricht 

 

1) Grundsätze 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernbleiben vom Unterricht 
Grundsätzlich gilt in Brandenburg die Schulpflicht in Präsenz. 
Deshalb müssen alle Abwesenheitszeiten entschuldigt (durch Eltern oder ärztliches Attest) oder vorab genehmigt worden sein. 
Der Übersicht auf Seite 2 entnehmen Sie das detaillierte Vorgehen. 
 
Abmeldung bzw. Entschuldigung 
 

Eine Abmeldung bzw. Entschuldigung des Kindes 
(z.B. bei Krankheit) erfolgt direkt am ersten Tag  
der Abwesenheit bis 7 Uhr über die Funktion 
„Abmeldung einsenden“ auf der Plattform Sdui. 
Bitte geben Sie Dauer und Grund der Abwesenheit 
an (z.B. „Krankheit“). Eine zusätzliche schriftliche 
Entschuldigung ist nicht mehr notwendig. 
 

Liegen uns keine Informationen über den Verbleib 
Ihres Kindes vor, nehmen wir telefonisch mit Ihnen 
Kontakt auf und müssen im Zweifelsfall die Polizei 
über den ungeklärten Verbleib informieren. Bitte 
denken Sie daher unbedingt an die morgendliche 
Abmeldung!  

Kommunikation mit der Schule 
 

Abmeldungen erfolgen ausschließlich über die 
Funktion „Abmeldung einsenden“ bei Sdui.  
 

Ärztliche Atteste legen Sie der Lehrkraft bitte in 
Papierform oder digital bei Sdui vor. 
Anträge an die Schulleitung senden Sie an 
grundschule.basdorf@wandlitz.de. 
 

Attestpflicht 
 

Wenn Abwesenheiten ungewöhnlich häufig 
auftreten und/oder unentschuldigt sind, 
kann die Schulleitung eine Attestpflicht 
anordnen.  

Sportbefreiung 
 

Sportbefreiungen für bis zu einer Woche 
können von den Eltern unter Angabe des 
Grundes bei der Sportlehrkraft beantragt 
werden.  
Bei Sportbefreiungen für länger als eine 
Woche ist ein ärztliches Attest erforderlich.  
Wenn die benötigte Sportbefreiung einen 
Zeitraum von 4 Wochen überschreitet, 
richten Sie bitte Ihren schriftlichen Antrag 
unter Verwendung von Anlage 2 (zu finden 
bei Sdui à Cloud à Alle) an die 
Schulleitung.  
Sportbefreite Kinder haben 
Anwesenheitspflicht, es sei denn, die 
Sportlehrkraft entscheidet anders. 

 

Gesetzliche Grundlagen 
 

Die Verfahrensweisen und 
Möglichkeiten der Freistellung vom Unterricht wer-
den insb. geregelt durch die Verwaltungsvorschrif-
ten über die Organisation der Schulen in inneren 
und äußeren Schulangelegenheiten 
(VV-Schulbetrieb - VVSchulB) vom 29. 
Juni 2010, zuletzt geändert durch 
Verwaltungsvorschrift vom 19. Oktober 
2022. 
 

Läuse und übertragbare Krankheiten 
 

Kinder mit (Verdacht auf) Läusebefall oder 
übertragbare Krankheiten gemäß §34 des 
Infektionsschutzgesetzes dürfen die Schule nicht 
betreten, bis laut ärztlichem Attest die 
Weiterverbreitung nicht mehr zu befürchten ist.  
Bitte melden Sie das Vorliegen von Läusen oder 
übertragbaren Krankheiten umgehend der 
Schule! 

Stand: Juni 2025 



2) Übersicht – Fernbleiben vom Unterricht 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Nicht geplante Abwesenheit 
(Krankheit/ kurzfristige Notfälle) 

1 
Direkt am 1. Tag bis spätestens 7:00 Uhr 

Abmeldung bei Sdui  
 

          à Abmeldung einsenden  
 

mit Grund und voraussichtlicher Dauer der 
Abwesenheit 

Tage 

14 
Zwischenmeldung an Klassenlehrkraft 
bei Abwesenheit von mehr als 2 Wochen 

Geplante Abwesenheit 
(z.B. Arztbesuch, Beerdigung, Behördengang, …) 

Dauer

 

1 Stunde – 3 
Tage (pro 
Schuljahr) 

4 Tage bis 4 Wochen  
sowie Abwesenheiten vor/ nach den Ferien 
und Entscheidungen gem. VVSchulB 8 (4) 

mehr als 4 
Wochen  
 

Antrag 
an 

Klassenlehrkraft Schulleitung 
Mail an: 
grundschule.basdorf@wandlitz.de 

Staatl. 
Schulamt 
(Abgabe bei 
Schulleitung) 

 
Privater Grund  
nach VVSchulB 8 (2) a-h z.B. bei folgenden Gründen: 

• wichtige persönliche/familiäre Gründe wie Eheschließung, Todesfall, 
Umzug 

• nicht-schulische Bildungsveranstaltung, Wettbewerb 

• Arztbesuch/ Behördengang, sofern nicht in unterrichtsfreier Zeit 
möglich 

• ärztlich verordnete Heilkuren 

 

formloser Antrag 

schriftliche Genehmigung/ Ablehnung 
durch die im Antrag benannte Stelle 

Stand: Juni 2025 

Für das Nachholen der versäumten Unterrichtsinhalte sind die Eltern als Unterstützung für ihr Kind verantwortlich! 

Keine schriftliche 
Entschuldigung 

mehr nötig! 


